
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/1/29 Ra 2016/04/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2018

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

AufwandersatzV VwGH 2014;

B-VG Art130 Abs2 Z2;

B-VG Art14b;

VwGG §47 Abs5;

VwRallg;

1. B-VG Art. 130 heute
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4. VwGG § 47 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

5. VwGG § 47 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 47 gültig von 01.08.2004 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004
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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): Ra 2016/04/0087

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2014/04/0022 E 27. Oktober 2014 RS 3

Stammrechtssatz

Gemäß § 47 Abs. 5 VwGG ist der dem Revisionswerber zu leistende Aufwandersatz von jenem Rechtsträger zu tragen,

in dessen Namen die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verwaltungsverfahren

gehandelt hat. Bei der vergaberechtlichen Nachprüfung (Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines

Auftraggebers in den Angelegenheiten des öCentlichen Auftragswesens nach Art. 130 Abs. 2 Z 2 B-VG) liegt ein

derartiges Handeln einer Behörde nicht vor. Da dem Gesetzgeber des VwGG nicht unterstellt werden kann, er wollte

für diese Fälle von einem Aufwandersatz nach den §§ 47 C leg. cit. absehen, ist diese Lücke dahingehend zu schließen,

dass der Kostenersatz von jenem Rechtsträger zu tragen ist, in dessen Namen das Verwaltungsgericht in der

Beschwerdesache gehandelt hat. Danach ist entscheidend, ob das Verwaltungsgericht im Rahmen der

vergaberechtlichen Nachprüfung in einer Angelegenheit tätig wurde, die nach den Zuständigkeitsregeln des B-VG (hier

des Art. 14b B-VG) in den Vollzugsbereich des Bundes oder der Länder fällt.Gemäß Paragraph 47, Absatz 5, VwGG ist

der dem Revisionswerber zu leistende Aufwandersatz von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen die

Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verwaltungsverfahren gehandelt hat. Bei

der vergaberechtlichen Nachprüfung (Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in

den Angelegenheiten des öCentlichen Auftragswesens nach Artikel 130, Absatz 2, ZiCer 2, B-VG) liegt ein derartiges

Handeln einer Behörde nicht vor. Da dem Gesetzgeber des VwGG nicht unterstellt werden kann, er wollte für diese

Fälle von einem Aufwandersatz nach den Paragraphen 47, C leg. cit. absehen, ist diese Lücke dahingehend zu

schließen, dass der Kostenersatz von jenem Rechtsträger zu tragen ist, in dessen Namen das Verwaltungsgericht in der

Beschwerdesache gehandelt hat. Danach ist entscheidend, ob das Verwaltungsgericht im Rahmen der

vergaberechtlichen Nachprüfung in einer Angelegenheit tätig wurde, die nach den Zuständigkeitsregeln des B-VG (hier

des Artikel 14 b, B-VG) in den Vollzugsbereich des Bundes oder der Länder fällt.
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